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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Der Bundesrat hat im September das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung
des Terrorismus unterzeichnet. Dieses sieht vor, dass auch vorbereitende Handlungen,
wie das Anwerben und Ausbilden von Terroristen und die öffentliche Aufforderung zu
terroristischen Handlungen, bestraft werden. Dafür muss in der Schweiz allenfalls eine
Strafbestimmung eingeführt werden, die das Vorfeld einer geplanten terroristischen
Straftat abdeckt. Das EJPD wird eine Botschaft für die Umsetzung des Übereinkommens
ausarbeiten. 1

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 28.06.2012
NADJA ACKERMANN

Im Oktober 2015 unterzeichnete der Bundesrat als Erweiterung zum Übereinkommen
des Europarats zur Verhütung des Terrorismus das dazugehörige Zusatzprotokoll, das
Reisen für terroristische Zwecke sowie entsprechende Finanzierungs- und
Unterstützungshandlungen unter Strafe stellt. Durch das Bundesgesetz über das Verbot
der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter
Organisationen ist die Beteiligung an sowie die Unterstützung und Förderung von
terroristischen Organisationen in der Schweiz bereits strafbar. Darüber hinaus wolle
der Bundesrat in Umsetzung des Zusatzprotokolls nun auch die Anwerbung und
Ausbildung von Terroristen unter Strafe stellen sowie einen eigenen Straftatbestand für
terroristisch motiviertes Reisen und dessen Finanzierung prüfen, gab er per
Medienmitteilung bekannt. 2

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 14.10.2015
KARIN FRICK

Im Juni 2017 schickte der Bundesrat die Vorlage zur Verstärkung des strafrechtlichen
Instrumentariums gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität in die
Vernehmlassung, die unter anderem das Übereinkommen und das Zusatzprotokoll des
Europarats zur Verhütung des Terrorismus im Schweizer Recht umsetzen wird.
Zusammen mit der Vorlage zu präventiven polizeilichen Massnahmen und dem
Nationalen Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und
gewalttätigem Extremismus, der Präventionsmassnahmen in allen
Gesellschaftsbereichen beinhaltet, bildete die vorliegende Anpassung des Strafrechts
die Grundlage, damit Justiz und Polizei die Gefahr eines terroristischen Anschlags in
der Schweiz besser vermindern können.
Mit dem Entwurf wollte der Bundesrat erstens das Verbot, Terroristinnen und
Terroristen anzuwerben und auszubilden sowie Reisen mit dem Ziel einer
terroristischen Straftat – sogenannte Dschihadreisen – anzutreten, das bisher im
befristeten Bundesgesetz über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und
«Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen verankert war, in Form einer
neuen Strafbestimmung ins ständige Recht überführen. Zweitens sollte in Erfüllung der
Motion 15.3008 die Bestimmung gegen organisierte Kriminalität (Art. 260ter StGB), die
bisher vor allem gegen mafiöse Organisationen gerichtet war, auch auf terroristische
Organisationen zugeschnitten werden, indem die Kriterien für das Vorliegen einer
kriminellen bzw. terroristischen Organisation angepasst werden. Damit einhergehen
sollte auch eine Erhöhung des entsprechenden Strafmasses von aktuell fünf auf neu
maximal zwanzig Jahre Freiheitsstrafe. Drittens sollte das Organisationsverbot von Art.
74 NDG so angepasst werden, dass die Strafandrohung mit jener des befristeten
Bundesgesetzes über das Verbot von «Al-Qaïda» und dem «Islamischen Staat»
übereinstimmt und die Strafverfolgung in die Zuständigkeit des Bundes gelegt wird.
Viertes Ziel war die Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit in der
Rechtshilfe und bei der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung. So wollte der
Bundesrat einerseits die internationale Rechtshilfe beschleunigen, indem unter
gewissen Voraussetzungen eine vorzeitige Übermittlung von Informationen und
Beweismitteln – d.h. ohne dass die betroffene Person informiert wird und damit
Beschwerde erheben könnte – ermöglicht werden sollte. Ausserdem sollte die
Einsetzung gemeinsamer Ermittlungsgruppen im Rechtshilfegesetz geregelt werden.
Andererseits wollte er die Kompetenzen der Meldestelle für Geldwäscherei
dahingehend erweitern, dass sie auch ausländische Informationen über kriminelle
Gelder verarbeiten darf, ohne dass eine Verdachtsmeldung von der betroffenen
Schweizer Bank vorliegen muss.

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 21.06.2017
KARIN FRICK
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Neu sollte bereits die Unterstützung einer kriminellen oder terroristischen
Organisation, und zwar ohne Zusammenhang zu einer innerhalb der Organisation
begangenen Straftat, unter Strafe gestellt werden. Die ideologische Unterstützung oder
die blosse Zugehörigkeit zu einer kriminellen oder terroristischen Organisation, wie von
den kantonalen Strafverfolgungsbehörden und der Bundesanwaltschaft gefordert,
wollte der Bundesrat dagegen nicht verbieten. Die Regierung lehne ein
Gesinnungsstrafrecht ab, wurde Justizministerin Simonetta Sommaruga in der Presse
zitiert. Dennoch sei die Botschaft klar, so Sommaruga weiter: «Die Schweiz ist kein
sicherer Hafen für Terroristen und ihre Unterstützer.» 3

Nachdem die Vorlage in der Vernehmlassung insgesamt sehr gut angekommen war – von
60 Teilnehmenden hatten nur drei das Vorhaben abgelehnt –, wies die Botschaft des
Bundesrates zur Genehmigung und Umsetzung des Übereinkommens des Europarats
zur Verhütung des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatzprotokoll sowie zur
Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus und
organisierte Kriminalität keine grundlegenden Unterschiede zum Vorentwurf auf. Der
Bundesrat verabschiedete sie Mitte September 2018 zuhanden des Parlaments. Der
Kern der Vorlage war die Einführung einer neuen Strafbestimmung, die das Vorfeld von
geplanten terroristischen Handlungen abdeckt, indem sie konkret die Anwerbung und
Ausbildung von Terroristinnen und Terroristen, das Reisen für terroristische Zwecke
und die entsprechende Finanzierung unter Strafe stellt. Über die Anforderungen der
Abkommen des Europarats hinaus beinhaltete der Entwurf zudem die Revision der
Strafnorm gegen kriminelle Organisationen (Art. 260ter StGB), sodass neu auch
terroristische Organisationen davon erfasst werden und bei Verstoss höhere Strafen
drohen. Des Weiteren waren auch Anpassungen im Rechtshilfe- und im
Geldwäschereigesetz angedacht, wobei letztere insbesondere die
Terrorismusfinanzierung erschweren und damit auch der entsprechenden Kritik der
GAFI begegnen sollten. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.09.2018
KARIN FRICK

Rechtshilfe

Ende März legte der Bundesrat die Botschaft für eine Revision des Rechtshilfegesetzes
von 1981 sowie des Bundesgesetzes zum Staatsvertrag mit den USA zur gegenseitigen
Rechtshilfe vor. Die Revision hat vor allem eine Vereinfachung und Beschleunigung der
Verfahren zum Ziel. Hauptsächliche Massnahmen dazu sind eine Reduktion der
möglichen Rechtsmittel und eine Beschränkung der Beschwerdelegitimation auf
persönlich und unmittelbar Betroffene. Grundsätzlich soll den Rechtsmitteln keine
aufschiebende Wirkung mehr zukommen. Die Anfechtbarkeit von Entscheiden bis vor
Bundesgericht soll auf die Schlussverfügung über die Gewährung und den Umfang der
Rechtshilfe beschränkt werden; gegen den Eintretensentscheid wäre hingegen keine
Einsprache mehr möglich. Auf eine Zentralisierung der Verfahren bei einer Bundesstelle
möchte der Bundesrat aus föderalistischen Gründen verzichten. Er schlägt jedoch für
Verfahren, die mehrere Kantone betreffen, eine einheitliche Regelung für alle Kantone
sowie grössere Kompetenzen des Bundesamtes für Polizeiwesen vor. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.05.1995
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament die Ratifizierung eines 1993 mit Kanada
abgeschlossenen Auslieferungs- und Rechtshilfevertrages. Dieser bringt gegenüber
dem bisher gültigen Abkommen über die Auslieferung von Straftätern von 1880
wesentliche Verfahrensvereinfachungen. Beide Parlamentskammern genehmigten das
Abkommen ohne Gegenstimme. 6

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 12.06.1995
HANS HIRTER

Die Revision des Rechtshilfegesetzes von 1981 sowie des Bundesgesetzes zum
Staatsvertrag mit den USA zur gegenseitigen Rechtshilfe konnte im Berichtsjahr
verabschiedet werden. Auch im Ständerat war Eintreten unbestritten. In der
Detailberatung hielt er sich, wie bereits die grosse Kammer, weitgehend an den
Vorschlag des Bundesrates. Er entschied sich in bezug auf den Zeitpunkt von
Einsprachemöglichkeiten gegen den Nationalrat und sprach sich für die vom Bundesrat
vorgeschlagene Beschränkung der Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht auf
die Schlussverfügung – und nicht auf den Eintretensentscheid – aus. Einen Antrag Marty
(fdp, TI), der zur Beschleunigung der Verfahren vorschlug, dass diese Beschwerde unter
Auslassung der kantonalen Instanzen direkt ans Bundesgericht zu richten sei, lehnte der
Rat mit Stichentscheid des Präsidenten ab. Auch Bundesrat Koller hatte dies als nicht

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.03.1996
HANS HIRTER
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sinnvoll bezeichnet, da daraus eine Überbelastung des Bundesgerichts entstehen
würde. Dieses hätte nicht nur bedeutend mehr Beschwerden zu beurteilen als heute, es
könnte sich zudem nicht mehr auf die verfahrensmässigen Aspekte konzentrieren,
sondern müsste sich auch materiell mit allen Fällen auseinandersetzen. 7

Bundesrat Koller und der französische Justizminister Toubon unterzeichneten am 28.
Oktober ein bilaterales Abkommen zur Vereinfachung der gegenseitigen Rechtshilfe.
Dieses erlaubt es, Rechtshilfegesuche direkt an die beteiligten Behörden zu richten;
bisher mussten sie auf diplomatischem Weg über die Ministerien übermittelt werden.
Mit Deutschland und Österreich waren analoge Zusatzvereinbarungen zum
Europäischen Rechtshilfeübereinkommen bereits früher abgeschlossen worden, mit
Italien sollen Verhandlungen über eine entsprechende Regelung 1997 aufgenommen
werden. 8

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 31.12.1996
HANS HIRTER

Der Bundesrat legte dem Parlament das im Vorjahr zwischen den Justizministern
Frankreichs und der Schweiz ausgehandelte bilaterale Abkommen über
Vereinfachungen beim Vollzug der gegenseitigen Rechtshilfe zur Ratifizierung vor. Der
Ständerat nahm diese in der Wintersession vor. 9

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 18.12.1997
HANS HIRTER

Als Zweitrat ratifizierte auch der Nationalrat einstimmig und diskussionslos das
zwischen Frankreich und der Schweiz ausgehandelte Abkommen über Vereinfachungen
beim Vollzug der gegenseitigen Rechtshilfe. 10

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 10.03.1998
HANS HIRTER

Der Bundesrat legte dem Parlament zwei im Vorjahr mit Ecuador und Peru
abgeschlossene Verträge über die gegenseitige Rechtshilfe vor. Es handelt sich dabei
um die ersten umfassenden Rechtshilfeabkommen mit lateinamerikanischen Staaten.
Beide Parlamentskammern vollzogen die Ratifizierung diskussionslos und ohne
Gegenstimmen. 11

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 24.09.1998
HANS HIRTER

Strafrecht

Bei der Genehmigung von zwei Internationalen Übereinkommen zur Bekämpfung der
Finanzierung des Terrorismus resp. von terroristischen Bombenanschlägen sowie
einer Reihe von dazu gehörenden Gesetzesanpassungen übernahm der Nationalrat
weitgehend die Entscheide der kleinen Kammer aus dem Vorjahr. Auf Antrag seiner
Rechtskommission war er insbesondere damit einverstanden, auf die Einführung eines
speziellen Straftatbestands des Terrorismus zu verzichten. Bei den
Gesetzesanpassungen war eigentlich nur noch die vom Ständerat beschlossene
Registrierungspflicht für so genannte Prepaid-Karten für Mobiltelefone umstritten, auf
welche die Kommissionsmehrheit verzichten wollte. Im Plenum setzte sich die
Registrierungspflicht für diese wegen ihrer Anonymität von Kriminellen geschätzten
Karten deutlich durch. Die neuen gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung der
finanziellen Unterstützung des Terrorismus und die beiden Internationalen
Übereinkommen wurden vom Nationalrat in der Gesamtabstimmung oppositionslos
resp. mit einer Gegenstimme (Bignasca, lega, TI) gutgeheissen. Ein Teil der Linken hatte
allerdings in der Debatte mit dem Datenschutz begründete Vorbehalte gegen die
vorgeschlagenen strafrechtlichen Mittel zur Terrorismusbekämpfung geäussert. In der
Schlussabstimmung lehnten die Grünen die Strafrechtsrevision ab, eine Minderheit der
SP enthielt sich der Stimme. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.03.2003
HANS HIRTER
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Privatrecht

Der Bundesrat setzte seine Bestrebungen für eine Modernisierung des Internationalen
Privatprozessrechts fort. Er beantragte dem Parlament die Ratifizierung von vier
Haager Übereinkommen zur Verbesserung der internationalen Rechtshilfe im Bereich
von Zivil- und Handelssachen. Diese von der Schweiz 1985 unterzeichneten Abkommen
sollen bestehende teilweise veraltete Regelungen ablösen. 13

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 08.09.1993
HANS HIRTER

Das Parlament ratifizierte vier Übereinkommen zur Verbesserung der internationalen
Rechtshilfe in Zivil- und Handelssachen. 14

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 09.06.1994
HANS HIRTER

Datenschutz und Statistik

Im November veröffentlichte der Bundesrat seine Botschaft für die Ratifizierung des
Übereinkommens des Europarats zum Schutz der Menschen bei der elektronischen
Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Das aus dem Jahre 1981 stammende
Übereinkommen ist bereits von 17 Staaten ratifiziert worden und stellt eine
Konkretisierung der Bestimmungen der Menschenrechtskonvention (EMRK) über den
Datenschutz dar. Es verpflichtet die Staaten zum Erlass von Datenschutzbestimmungen
und harmonisiert diese durch die Festlegung von Minimalstandards. Da die Schweiz die
Anforderungen des Übereinkommens erfüllt, sind für die Ratifizierung keine neuen
gesetzlichen Bestimmungen erforderlich. 15

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 13.11.1996
HANS HIRTER

Um den Datenschutz zu stärken und an veränderte technologische und gesellschaftliche
Verhältnisse anzupassen, soll das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG)
totalrevidiert werden. Das revidierte Gesetz soll insbesondere auch die
grenzüberschreitende Datenübermittlung weiterhin sicherstellen, indem es die
Grundlagen für eine Schweizer Ratifikation der Datenschutzkonvention des Europarates
sowie für die Übernahme der EU-Richtlinie über den Datenschutz im Bereich der
Strafverfolgung schafft. Ende 2016 schickte der Bundesrat einen entsprechenden
Vorentwurf in die Vernehmlassung, welche bis zum 4. April 2017 läuft. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.12.2016
KARIN FRICK

Die Vernehmlassung zur Totalrevision des Datenschutzgesetzes (DSG) und zur
Änderung weiterer Erlasse zum Datenschutz umfasste neben diesem Hauptentwurf
auch einen Entwurf für einen Bundesbeschluss betreffend die Genehmigung und
Umsetzung des Notenaustausches zwischen der Schweiz und der EU zur Übernahme
der Richtlinie (EU) 2016/680 sowie einen Entwurf für die Revision des Übereinkommens
SEV 108 des Europarates zum Schutz des Menschen bei der automatischen
Verarbeitung personenbezogener Daten. Im Zentrum des Gesetzgebungsprojektes
stehen die Verbesserung der Transparenz von Datenbearbeitungen, die Förderung der
Selbstregulierung bei den Verantwortlichen in Form von Empfehlungen der guten Praxis
sowie die Stärkung der Position und Unabhängigkeit des EDÖB. Im Einklang mit den
europäischen Datenschutzbestimmungen soll darüber hinaus der Schutz von Daten
juristischer Personen aufgehoben werden, um insbesondere den Datenaustausch mit
dem Ausland zu erleichtern. Einige Anforderungen der EU-Richtlinie 2016/680
erfordern ausserdem Anpassungen im Strafgesetzbuch, in der Strafprozessordnung, im
Rechtshilfegesetz und im Schengen-Informationsaustauschgesetz.
Unter den insgesamt 222 Vernehmlassungsteilnehmerinnen und -teilnehmern befanden
sich alle Kantone, acht politische Parteien (BDP, CVP, FDP, GLP, GP, SP, SVP, PP), drei
eidgenössische Gerichte (Bundesgericht, Bundespatentgericht,
Bundesverwaltungsgericht) sowie zahlreiche weitere Organisationen aus den
betroffenen Kreisen. Während die Übernahme der EU-Richtlinie 2016/680 sowie der
Anforderungen im SEV 108 unumstritten waren, wurde die Revision des DSG und
weiterer Erlasse zum Datenschutz von der Mehrheit der Vernehmlasserinnen und
Vernehmlasser im Grundsatz ebenfalls begrüsst. Vielerseits gelobt wurde beispielsweise
das Vorhaben, das schweizerische Datenschutzrecht so weit an die europäischen
Vorgaben anzupassen, dass die Schweiz von der EU weiterhin als Drittstaat mit
angemessenem Datenschutzniveau anerkannt wird. Vorbehalte bestanden jedoch
gegenüber dem – insbesondere für KMU – grossen Verwaltungsaufwand sowie
gegenüber dem «Swiss Finish»: Rund die Hälfte der Teilnehmenden bemängelte, dass
der Entwurf unnötigerweise über die europäischen Anforderungen hinaus gehe.
Demgegenüber ging er rund einem Fünftel der Teilnehmenden – hauptsächlich aus

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.08.2017
KARIN FRICK
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Konsumentenschutzkreisen – zu wenig weit. Auf harsche Kritik von verschiedensten
Seiten stiess das vorgesehene Sanktionensystem. Laut Bericht wünschten sich «sehr
viele Teilnehmer» dessen «vollständige Überarbeitung», darunter BDP, CVP, FDP, GP
und SP, 18 Kantone sowie Economiesuisse, der Verein Unternehmens-Datenschutz, die
FRC, Privatim und die Stiftung für Konsumentenschutz. Hauptsächlich wurde kritisiert,
dass keine direkte Strafbarkeit für Unternehmen vorgesehen ist, sondern
strafrechtliche Sanktionen, die in erster Linie auf natürliche Personen ausgerichtet
sind. In diesem Zusammenhang herrschte die Befürchtung, es könnten einfache
Angestellte ohne Entscheidungs- und Vertretungsbefugnis verurteilt werden. Dies
wiederum erschwere es den Unternehmen, qualifiziertes und motiviertes Personal –
insbesondere Datenschutzverantwortliche – zu rekrutieren. Der häufigste
Änderungsvorschlag zielte daher auf ein Modell mit Verwaltungssanktionen anstatt
Strafverfahren, die direkt gegen die Unternehmen und nicht gegen Privatpersonen
verhängt werden könnten. Verwaltungssanktionen, so die Hoffnung, hätten eine
grössere Wirksamkeit als das bislang für die Strafbestimmungen im DSG nur selten
angewandte Strafverfahren. Weitere umstrittene Punkte waren auch die Höhe der
Bussen – welche einerseits als zu hoch und andererseits als zu niedrig kritisiert wurde –
sowie der Katalog der strafbaren Verhaltensweisen, welcher ebenfalls wahlweise als
unvollständig bzw. zu umfangreich bezeichnet wurde. Kritisiert wurden des Weiteren
auch die mangelhafte Regulierungsfolgeabschätzung und die fehlenden Ausführungen
zum Verhältnis zwischen dem Datenschutzrecht des Bundes und jenem auf kantonaler
Ebene. Hierzu äusserten auch die Kantone Glarus, Solothurn und Zürich Bedenken, dass
die Frist für die Anpassung des kantonalen Rechts zu kurz bemessen sei. Die SVP, die
Kantone Schwyz und Waadt sowie einige betroffene Kreise – darunter der AGVS, Auto
Schweiz, die FER, PharmaSuisse, Santésuisse sowie der VSV – lehnten den Vorentwurf in
der vorliegenden Form ausdrücklich ab, befanden sich damit jedoch klar in der
Minderheit aller Vernehmlassungsteilnehmenden. 17

Die Totalrevision des Datenschutzgesetzes (DSG) verfolgt gemäss der Mitte September
2017 verabschiedeten Botschaft des Bundesrates hauptsächlich zwei Ziele: Erstens
sollen die der rasanten technologischen Entwicklung in jüngster Zeit geschuldeten
Schwächen des bestehenden Gesetzes behoben werden und zweitens soll das
revidierte Gesetz den diesbezüglichen Entwicklungen im Europarat und in der EU
Rechnung tragen. Im Rahmen der Revision ihres Datenschutzrechts erliess die EU u.a.
die Richtlinie 2016/680 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten im Bereich des Strafrechts, die auch Teil des Schengen-
Acquis ist. Die DSG-Revisionsvorlage soll daher die Anforderungen der genannten EU-
Richtlinie übernehmen, um sicherzustellen, dass die Schweiz ihre Schengen-
Verpflichtungen wahrnehmen kann. Der Europarat erarbeitete indes ein Protokoll zur
Revision des Übereinkommens SEV 108 zum Schutz des Menschen bei der
automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, womit das schweizerische
DSG nach der Revision ebenfalls vereinbar sein soll. Aus Sicht des Bundesrates bilden
die Ratifikation dieses Übereinkommens einerseits und die Annäherung an das
Datenschutzrecht der EU andererseits die zentralen Voraussetzungen dafür, dass die
Europäische Kommission der Schweiz weiterhin ein angemessenes Datenschutzniveau
attestiert. Vor allem für die Schweizer Wirtschaft ist dieser sogenannte
Angemessenheitsbeschluss von zentraler Bedeutung, da die Schweiz in allen Bereichen,
die nicht der Schengen-Zusammenarbeit unterstehen, von der EU als Drittstaat
angesehen wird und ein Datenaustausch zwischen EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten
nur erlaubt ist, wenn Letzterer ein angemessenes Datenschutzniveau gewährleistet.
Zu den wichtigsten inhaltlichen Änderungen im DSG zählt neben dem Verzicht auf den
Schutz der Daten juristischer Personen eine grundsätzliche Informationspflicht bei der
Datenbeschaffung für alle Bearbeitungen durch Private, um die Transparenz der
Datenbearbeitung generell zu verbessern. Überdies soll bei den für die
Datenbearbeitung Verantwortlichen über entsprechende, von den Branchen
erarbeitete Verhaltenskodizes die Selbstregulierung gefördert werden. Auch der EDÖB
soll in seiner Position und Unabhängigkeit gestärkt werden und neu wie seine
europäischen Amtskollegen Untersuchungen gegenüber Datenbearbeitern eröffnen
sowie Verfügungen erlassen können. Letztlich sollen auch die Strafbestimmungen
gegenüber heute verschärft werden. Zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/680
umfasst die Vorlage zusätzlich Anpassungen in weiteren Gesetzen, namentlich im
Strafgesetzbuch, in der Strafprozessordnung, im Rechtshilfegesetz sowie im Schengen-
Informationsaustauschgesetz.
Mit seinem Entwurf kam der Bundesrat vor allem der Wirtschaft entgegen, die in der
Vernehmlassung Kritik an der weitgehenden Regulierung geübt hatte. So wurde nun auf
ein «Swiss Finish» verzichtet; d.h. es sind keine Anpassungen vorgesehen, die über den
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EU-Standard hinausgehen. Insbesondere das Sanktionensystem kommt im Vergleich zur
Vernehmlassung abgeschwächt daher, soll die maximale Busse doch nur noch CHF
250'000 und nicht wie ursprünglich vorgeschlagen CHF 500'000 betragen. In den
Augen des SGV sind die Bussen dennoch zu hoch und die Position des EDÖB zu stark.
Der EDÖB Adrian Lobsiger selbst zeigte sich im Grossen und Ganzen zufrieden mit dem
Entwurf des Bundesrates und bedauerte einzig, dass ihm nicht die Kompetenz
zugestanden wird, ohne Strafprozess direkt Bussen zu verhängen. 18

Die SPK-NR trat im Januar 2018 einstimmig auf die Revision des Datenschutzrechts ein,
da es unbestritten notwendig sei, das schweizerische Datenschutzrecht an die
gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen anzupassen. Teil dieser Vorlage
war auch die Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/680 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Bereich des Strafrechts. Wie bei
allen Weiterentwicklungen des Schengen-Besitzstandes hat die Schweiz auch für die
Übernahme dieser Richtlinie zwei Jahre Zeit. In diesem Fall endet diese Frist am 1.
August 2018. Angesichts der zeitlichen Dringlichkeit der Schengen-relevanten
Anpassungen einerseits sowie der Komplexität und Tragweite der Datenschutzthematik
andererseits entschied die Kommission mit 14 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen, die
Vorlage in zwei Teile zu spalten, sodass zuerst zeitnah die Schengen-relevanten
Anpassungen verabschiedet werden können und die Totalrevision des
Datenschutzgesetzes anschliessend ohne Zeitdruck erfolgen kann. Die zur Umsetzung
der Richtlinie erforderlichen Anpassungen waren in der Kommission weitgehend
unbestritten, weshalb sie diese erste Etappe im April desselben Jahres einstimmig
annahm. Die Minderheit sah hingegen keinen Nutzen in der Teilung der Vorlage und
wird dem Nationalrat beantragen, das Geschäft an die Kommission zurückzuweisen,
damit diese die Revision des Datenschutzrechts integral berät. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.04.2018
KARIN FRICK

Darüber, dass das mittlerweile in die Jahre gekommene Schweizer Datenschutzrecht
revidiert werden muss, bestand in der Sommersession 2018 im Nationalrat Einigkeit,
jedoch nicht unbedingt darüber, wie diese Revision vonstattengehen soll. Die SPK-NR
hatte die Vorlage des Bundesrates zweigeteilt, sodass in einem ersten Schritt alle
Bestimmungen zur Umsetzung der Schengen-relevanten EU-Richtlinie 2016/680 «zum
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zum
Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der
Strafvollstreckung» möglichst zeitnah verabschiedet werden können, bevor in der
zweiten Etappe die Revision des Datenschutzgesetzes (DSG) unter Einbezug der EU-
Datenschutz-Grundverordnung und der revidierten Datenschutzkonvention des
Europarates ohne Zeitdruck angegangen werden kann. Nicht einverstanden mit diesem
Plan wollte Cédric Wermuth (sp, AG) das Geschäft mittels Minderheitsantrag an die
Kommission zurückweisen, damit diese die Teilung rückgängig mache und die Vorlage
integral berate. Er hielt es für ineffizient, dass sich das Parlament innert kurzer Zeit
zweimal mit dem Datenschutzrecht befassen müsste. Bevor darüber abgestimmt
werden konnte, zog Wermuth seinen Antrag jedoch mit der Begründung zurück, zum
jetzigen Zeitpunkt könne die Rückweisung nicht mehr zu einer Beschleunigung des
Verfahrens führen; es sei nun vielmehr schneller, den eingeschlagenen Weg
weiterzugehen und das Geschäft in der kommenden Herbstsession dem Ständerat zu
unterbreiten. Somit trat die grosse Kammer ohne Gegenantrag auf die Vorlage ein und
genehmigte deren Teilung. Damit wurden die für die Schengen-Zusammenarbeit im
Strafrechtsbereich relevanten Bestimmungen in das neue Schengen-Datenschutzgesetz
(SDSG) ausgelagert, das als Anhang des bestehenden DSG konzipiert ist. Das SDSG wird
nach der Totalrevision des DSG hinfällig werden und war in seinem Inhalt im Nationalrat
unbestritten. Im Zuge eines einzigen Minderheitsantrags befasste er sich mit der Frage,
ob gewerkschaftliche Ansichten ausdrücklich in der Definition von besonders
schützenswerten Daten natürlicher Personen erwähnt werden sollen oder ob diese
automatisch unter den besonderen Schutz der politischen und weltanschaulichen
Ansichten fallen, wie die Kommissionsmehrheit argumentierte. Bundesrätin Simonetta
Sommaruga stellte fest, dass es keine materielle Differenz zwischen den beiden
Vorschlägen gebe. Die Minderheit wollte im Einklang an die Formulierung im
bestehenden DSG sowie in der EU-Richtlinie die gewerkschaftlichen Ansichten explizit
beibehalten, doch der Nationalrat folgte in diesem Streitpunkt der
Kommissionsmehrheit. In der Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer die
Änderungen der ersten Etappe der Revision des Datenschutzgesetzes mit 174 zu 5
Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Mit ebenso grosser Mehrheit (170 zu 5 Stimmen bei 2
Enthaltungen) stimmte sie der Genehmigung des Notenaustauschs zwischen der
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Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der EU-Richtlinie zu. 20

In der Herbstsession 2018 beschäftigte sich der Ständerat als Zweitrat mit der ersten
Etappe der DSG-Revision, welche nur die Schengen-relevanten Bestimmungen des
Gesetzgebungsprojektes umfasste. Die Schweiz hätte ihr Datenschutzrecht eigentlich
bis zum 1. August 2018 an die EU-Richtlinie 2016/680 betreffend den Datenschutz in
Strafsachen anpassen müssen, war damit im September also schon leicht im Verzug.
Obwohl sich Kommissionssprecherin Pascale Bruderer Wyss (sp, AG) nicht sonderlich
begeistert von der Etappierung der Vorlage zeigte – der Schengen-relevante Teil sei
nicht der einzige, der zügig abgeschlossen werden sollte, denn die übrigen
Bestimmungen seien zwar nicht für das Fortbestehen der Schengen-Assoziierung, aber
sehr wohl für den Angemessenheitsbeschluss relevant und somit nicht weniger wichtig
–, appellierte sie an den Rat, das Beste daraus zu machen und den eingeschlagenen
Weg möglichst rasch weiterzugehen.
Nachdem die kleine Kammer ohne Gegenantrag auf die Vorlage eingetreten war, wurde
auch hier, wie zuvor im Nationalrat, die Diskussion geführt, ob die gewerkschaftlichen
Ansichten in der Definition der besonders schützenswerten Personendaten explizit
aufgeführt werden müssten oder ob man diese streichen könne, da sie von den
politischen und weltanschaulichen Ansichten erfasst würden. Wie der Nationalrat
sprach sich auch der Ständerat mehrheitlich für die Streichung der gewerkschaftlichen
Ansichten aus, obwohl, wie von Bundesrätin Sommaruga und Minderheitsvertreter
Stöckli (sp, BE) angemerkt, dieser Antrag gar nie begründet worden sei. Materiell
änderte sich damit nichts im Vergleich zum geltenden Recht, weshalb sowohl die
Justizministerin als auch der Minderheitsvertreter letztlich vergebens die
Notwendigkeit dieser Anpassung – notabene in einem ohnehin befristeten Gesetz –
angezweifelt hatten. Als zweite Änderung und damit neue Differenz zum Nationalrat
verbot der Ständerat dem EDÖB grundsätzlich die Ausübung jeglicher Nebentätigkeiten,
unabhängig davon, ob diese vergütet werden oder nicht. Abweichend vom Grundsatz
soll der Bundesrat eine solche jedoch gestatten können, wenn der EDÖB dadurch nicht
in der Ausübung seiner Tätigkeit, seiner Unabhängigkeit und seinem Ansehen
beeinträchtigt wird. Diese Absicht hatte bereits der Bundesrat in seinem Entwurf
gezeigt, der Ständerat habe jetzt aber die «richtige Perspektive» und die «richtige
Formulierung» gefunden, so Bundesrätin Sommaruga. Einstimmig verabschiedete die
kleine Kammer das Schengen-Datenschutzgesetz mit dieser einen verbleibenden
Differenz. Ebenfalls einstimmig genehmigte sie auch den Notenaustausch zwischen der
Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der EU-Richtlinie 2016/680 zum
Datenschutz in Strafsachen.
Der Nationalrat räumte die Differenz daraufhin oppositionslos aus und nahm das
Schengen-Datenschutzgesetz in der Schlussabstimmung mit 182 zu 11 Stimmen an. Der
Genehmigung des Notenaustausches stimmte er mit 139 zu 45 Stimmen zu; dagegen
opponierte ein Grossteil der SVP-Fraktion. Im Ständerat passierten beide Entwürfe die
Schlussabstimmung einstimmig. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
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KARIN FRICK

Grundrechte

Nachdem die Schweiz 1992 die Todesstrafe auch in Kriegszeiten aus ihrem Strafrecht
gestrichen hatte, beantragte der Bundesrat dem Parlament die Ratifizierung des
zweiten Fakultativprotokolls zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische
Rechte zur Abschaffung der Todesstrafe. Mit dem Beitritt zu diesem Protokoll würde
sich die Schweiz in die Reihe derjenigen Staaten stellen, welche sich auch in der
internationalen Politik für die vollständige Abschaffung der Todesstrafe einsetzen.
Gegen den Widerstand des Neuenburgers Béguin (fdp, NE), der die Ansicht vertrat, dass
die Schweiz sich das Recht auf eine Wiedereinführung der Todesstrafe nicht mit der
Unterzeichnung von internationalen Verträgen auf alle Zeiten verbauen sollte, stimmte
der Ständerat der Ratifizierung zu. Im Nationalrat war die Ratifizierung unbestritten. 22

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 17.12.1993
HANS HIRTER

Gegen Jahresende beantragte die Regierung ferner die Genehmigung des 11. Protokolls
zur EMRK für die Schaffung eines vollamtlichen Gerichtshofs für Menschenrechte.
Dieser soll die beiden bisherigen nichtständigen Organe (Kommission als Vorprüfstelle
und Gerichtshof als definitiv urteilende Instanz) ablösen. Erhofft wird von der Reform
eine Beschleunigung des Verfahrens, welche vor allem wegen der Zunahme der
individuellen Beschwerdefälle und dem Beitritt ost- und mitteleuropäischer Staaten zur
EMRK dringlich geworden ist. 23

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
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Der Bundesrat beantragte dem Parlament die Ratifikation der Protokolle 9 und 10 zur
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Das erste gibt dem einzelnen
Beschwerdeführer das Recht, persönlich seine Sache vor dem Gerichtshof zu vertreten.
Das Protokoll 10 befasst sich mit den Entscheiden des Ministerkomitees des
Europarates bei Beschwerden, die nicht dem Gerichtshof vorgelegt worden sind. Für
diese soll in Zukunft nicht mehr ein qualifiziertes Mehr von zwei Dritteln, sondern das
einfache Mehr erforderlich sein. Beide Räte stimmten der Ratifizierung ohne
Diskussion zu. 24

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 14.12.1994
HANS HIRTER

Die im Vorjahr eingeleitete Vernehmlassung über einen Beitritt der Schweiz zum
internationalen Übereinkommen zum Verbot und zur Verhütung des Völkermordes
(Genozid-Konvention) der UNO von 1948 ergab breite Zustimmung. Die SP und Amnesty
International verlangten, dass bei der notwendigen Anpassung der Strafrechtsnormen
der Begriff Genozid nicht nur ethnische, sondern auch soziale und politische Gruppen
einschliessen soll. 25

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 20.01.1998
HANS HIRTER

Der Nationalrat überwies eine Motion Baumberger (cvp, ZH) für eine Ratifizierung des
Zusatzprotokolls von 1952 zur Europäischen Menschenrechtskonvention, welches die
Schweiz 1976 unterzeichnet hat. Inhaltlich geht es bei diesem Protokoll um den Schutz
vor willkürlicher Enteignung, um das Recht auf Bildung und um die Durchführung von
geheimen und freien Wahlen. Der Bundesrat erklärte sich mit der Motion
einverstanden, will aber zuerst noch eine Konsultation der interessierten Kreise und
der Kantone durchführen. 26

MOTION
DATUM: 18.12.1998
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament, die 1974 bei der Ratifizierung der
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) gemachten Vorbehalte und
Auslegenden Erklärungen zurückzuziehen. Diese betrafen Art. 6 und bezogen sich auf
die Garantie einer öffentlichen Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung, welche die
Schweiz im Falle von nach kantonalem Recht durchgeführten Verhandlungen vor
Verwaltungsbehörden nicht gewährleisten konnte. Die Auslegenden Erklärungen
bezogen sich auf die Garantie einer gerichtlichen Überprüfung von
Verwaltungsentscheiden und die Verpflichtung, Angeklagten unentgeltlich Verteidiger
und Dolmetscher zur Verfügung zu stellen. Die Rechtssprechung sowohl des
europäischen Gerichtshofs als in der Folge auch des Bundesgerichts hatte diese
Vorbehalte und Erklärungen als unzulässig beurteilt. Da sie damit ihre
Existenzberechtigung verloren haben, schlug der Bundesrat vor, sie auch formal
fallenzulassen. Der Nationalrat stimmte diesem Antrag bei zwei Enthaltungen (Föhn,
svp, SZ und Beck, lp, VD) zu. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.03.1999
HANS HIRTER

Ende März legte der Bundesrat einen Beschluss betreffend der Ratifizierung des
Internationalen Übereinkommens von 1948 über die Verhütung und Bestrafung des
Völkermordes vor. Gleichzeitig beantragte er entsprechende Strafgesetzänderungen.
Diese Ratifizierung war 1996 vom Nationalrat angeregt worden und hatte in der
Vernehmlassung ein durchwegs positives Echo erhalten. Es wird damit die Möglichkeit
geschaffen, Völkermord nicht nur wie gemäss Genfer Konvention im Zusammenhang mit
Kriegsverbrechen zu bekämpfen. Mit einer Strafe von zehnjährigem bis
lebenslänglichem Zuchthaus soll bestraft werden, wer Angehörige verfolgter
Menschengruppen tötet oder verletzt, oder wer versucht, solchen Gruppen ihre
Lebensgrundlagen zu entziehen. Diese Form des Genozids ausserhalb eines
eigentlichen bewaffneten Konflikts hatte in den letzten Jahren in Ex-Jugoslawien und in
Ruanda besondere Aktualität erhalten und zur Einrichtung eines Internationalen
Tribunals zur Verfolgung der in diesen beiden Ländern begangenen Verbrechen gegen
die Menschlichkeit geführt. Die neue Strafnorm soll auch gegen ausländische
Staatsangehörige angewandt werden, die ihre Tat – was die Regel sein dürfte – im
Ausland begangen haben und deren Staat keine Strafverfolgung wünscht. Mit dieser
Gesetzesrevision würde ein erster Schritt zur Teilnahme der Schweiz am neu
geschaffenen Internationalen Strafgerichtshof in Rom gemacht; erforderlich wäre dazu
aber auch noch eine neue Gesetzesbestimmung zur Verfolgung weiterer „Verbrechen
gegen die Menschlichkeit“. 28
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Der Nationalrat genehmigte in der Dezembersession diese Uno-Übereinkunft
einstimmig und hiess auch die entsprechende Strafgesetzrevision gut. Zu diskutieren
gab einzig ein Antrag der SVP-Fraktion. Um die Durchführung von Friedenskonferenzen
in der Schweiz nicht zu gefährden, wollte sie den Vorbehalt einfügen, dass
mutmassliche Täter, welche an einer derartigen Veranstaltung teilnehmen, nicht
verfolgt werden müssen. Mit dem Argument, dass die Schweiz in solchen Fällen vom
zuständigen Uno-Tribunal von der Verpflichtung zur Strafverfolgung entbunden werden
könnte, lehnte die Ratsmehrheit den SVP-Antrag ab. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.1999
HANS HIRTER

Gegen Jahresende beantragte der Bundesrat dem Parlament, die rechtliche Grundlage
für die Errichtung eines Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag (sog. Römer
Statut) zu genehmigen. Dieses Statut war 1998 von einer UNO-Konferenz beschlossen
worden. Der Gerichtshof soll zuständig sein für die Beurteilung besonders schwerer,
die internationale Gemeinschaft betreffende Verbrechen wie Völkermord, Verbrechen
gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Er wird nur dann tätig werden, wenn
die Staaten, in welchen die Taten begangen wurden, nicht bereit oder nicht in der Lage
sind, die Strafverfolgung selbst durchzuführen. Neben der Beteiligung an diesem
Gerichtshof beantragte die Regierung auch eine für den Vollzug erforderliche Revision
des schweizerischen Strafrechts. Damit soll vor allem die Zusammenarbeit der
schweizerischen Behörden mit dem Gerichtshof gewährleistet werden. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.11.2000
HANS HIRTER

Das Parlament stimmte den Anträgen des Bundesrats aus dem Vorjahr zur Schaffung
einer rechtlichen Grundlage für den Beitritt zum zukünftigen Internationalen
Strafgerichtshof in Den Haag (NL) zu. Im Nationalrat war Eintreten unbestritten. Die SVP
verlangte in der Detailberatung vergeblich, dass die Ratifizierung des Römer Statuts
dem obligatorischen Referendum unterstellt wird. Ihre Argumentation, dass die
Schweiz damit den Verfassungsgrundsatz aufweicht, wonach die Schweiz keine Bürger
an fremde Gerichte ausliefert, wurde vom Bundesrat und der Parlamentsmehrheit als
nicht stichhaltig taxiert. Da dieses Gericht erst in Aktion trete, wenn ein Staat sich
weigere oder nicht in der Lage sei, Kriegsverbrecher strafrechtlich zu verfolgen, sei
nicht anzunehmen, dass es sich je mit schweizerischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz
in der Schweiz befassen müsse. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.06.2001
HANS HIRTER

Auf Antrag des Bundesrats beschloss der Nationalrat – gegen den Widerstand der SVP –
die Anerkennung der Zuständigkeit des Ausschusses zur Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung (CERD). Damit erhalten von nationalen Gerichten abgewiesene
Kläger das Recht, mit ihrem Fall an diese internationale Instanz zu gelangen. Diese
amtet allerdings nicht als Gericht, sondern als Kontrollorgan, dessen Urteile auf die
kritisierten Staaten moralischen Druck ausüben sollen. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.08.2001
HANS HIRTER

Die Anerkennung der Zuständigkeit des Ausschusses zur Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung (CERD), welche der Nationalrat im Vorjahr beschlossen hatte,
geriet im Ständerat unter Beschuss. Zwar lehnte der Rat einen Antrag seiner
Kommissionsmehrheit auf Nichteintreten mit 23:15 Stimmen ab. Auf Antrag Pfisterer
(fdp, AG) wies er das Geschäft aber an seine Aussenpolitische Kommission zurück mit
der Auflage, weitere Abklärungen durchzuführen. Dabei soll insbesondere festgestellt
werden, wie sich eine Ratifizierung aussenpolitisch auswirken würde und wie die
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen konkret vollzogen werden sollen. Die
Kommissionsmehrheit hatte damit argumentiert, dass für die Schweiz mit ihrer Anti-
Rassismus-Strafnorm, den leistungsfähigen Gerichten und den ausgebauten
Rechtsmitteln kein Handlungsbedarf bestehe, neben dem Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte in Strassburg noch eine zusätzliche UNO-Beschwerdeinstanz
anzuerkennen. 33
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Die Anerkennung der Zuständigkeit des Ausschusses zur Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung (CERD) schaffte im zweiten Anlauf auch die Hürde des
Ständerates. Dessen Kommission, an welche das Geschäft im Vorjahr zurückgewiesen
worden war, hatte sich überzeugen lassen, dass die Entscheide des CERD keinen
juristischen Charakter haben, sondern dazu dienen, den Dialog zwischen diesem
Ausschuss und dem Vertragsstaat über die Elimination von rassendiskriminierenden
Strukturen und Verhaltensweisen zu fördern. Relativ unzufrieden war die kleine
Kammer jedoch mit den periodischen Berichten über Massnahmen zur Verhinderung
von Rassendiskriminierung, welche die Bundesverwaltung in regelmässigen Abständen
zuhanden des CERD ausarbeitet. In diesen Berichten war an mehreren Stellen die
föderalistische Struktur der Schweiz (namentlich die Zuständigkeit der Kantone für die
Polizei und die Gerichte) für Probleme bei der Bekämpfung von Rassendiskriminierung
verantwortlich gemacht worden. Um solche seiner Ansicht nach unzulässigen und
unkorrekten Schuldzuweisungen zu verhindern, überwies der Ständerat ein Postulat,
welches verlangt, diese Berichte in Zukunft den Aussenpolitischen Kommissionen des
Parlaments zur Stellungnahme vorzulegen. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.03.2003
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament die Genehmigung des Protokolls Nr. 14 zur
Europäischen Menschenrechtskonvention. Dieser Zusatz, für den sich die Schweiz
stark engagiert hatte, soll die Funktionsfähigkeit des Gerichtshofs, der sich einer
grossen Beschwerdeflut gegenübersieht, verbessern. Das Parlament stimmte dem
Antrag oppositions- und diskussionslos zu. 35

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 16.12.2005
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte der Bundesversammlung die Ratifizierung des
Fakultativprotokolls zum Übereinkommen der UNO gegen Folter und andere
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung. Dieses hatte die UNO-
Generalversammlung im Jahr 2002 gutgeheissen und die Schweiz 2004 unterzeichnet.
In der Vernehmlassung hatten sich mit Ausnahme der SVP praktisch alle für die
Ratifizierung und Umsetzung ausgesprochen. Als Umsetzungsinstrument ist die
Schaffung einer Kommission zur Verhütung von Folter vorgesehen. 36

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 08.12.2006
HANS HIRTER

Der Ständerat befasste sich als Erstrat mit der Ratifizierung des Fakultativprotokolls
zum Übereinkommen der UNO gegen Folter und andere unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung und hiess dieses oppositionslos gut. 37

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 11.12.2007
HANS HIRTER

Als Zweitrat stimmte auch der Nationalrat der Ratifizierung des Fakultativprotokolls zum
Übereinkommen der UNO gegen Folter und andere unmenschliche oder
erniedrigende Behandlung und den dazu gehörenden Ausführungsbestimmungen zu.
Ein Nichteintretensantrag der SVP unterlag mit 122 zu 45 Stimmen. Gestossen hatte sich
die SVP an der Verpflichtung für die Unterzeichnerstaaten, eine Kommission zur
Prävention der Folter und zur Kontrolle der Einhaltung des Folterverbots zu schaffen. 38

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 20.03.2009
HANS HIRTER

Eine Motion Gadient (bdp, GR) forderte den Bundesrat auf, das Internationale
Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen, welches
2006 von der UNO-Generalversammlung verabschiedet wurde, zu ratifizieren. In seiner
Stellungnahme im Jahr 2009 teilte der Bundesrat mit, dass er das Anliegen der Motion
teile und die möglichen bundes- und kantonsrechtlichen Auswirkungen des
Übereinkommens prüfe. Eine Umsetzung des Übereinkommens hätte sowohl
Änderungen des Bundes- wie auch des Kantonsrechts zur Folge und wäre mit
Mehrkosten verbunden. Nachdem die Diskussion im Nationalrat zuerst verschoben
wurde, nahm die grosse Kammer die Motion 2009 mit 131 zu 42 Stimmen an, wobei die
SVP geschlossen dagegen votierte. Im Dezember 2010 beschloss der Bundesrat das
Übereinkommen zu unterzeichnen, was am 19. Januar 2011 geschah. Das EDA arbeitete
dann an einem Vorentwurf für den Bundesbeschluss für die Genehmigung des
Übereinkommens, welcher in die Vernehmlassung gegeben werden sollte. Der Ständerat
folgte in der Frühjahrsession 2011 dem Antrag seiner Rechtskommission und überwies
die Motion. 39

MOTION
DATUM: 02.03.2011
NADJA ACKERMANN
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Im September 2015 ratifizierte der Bundesrat die Änderungen des Römer Statuts, wie
sie an der Überprüfungskonferenz von 2010 beschlossen worden waren. Der
Gründungsvertrag des Internationalen Strafgerichtshofs wurde damit um zwei
wesentliche Elemente ergänzt: Einerseits können durch die Aufnahme der Definition
des Aggressionsverbrechens in das Statut künftig hochrangige Personen zur
Verantwortung gezogen werden, die in Verletzung des Gewaltverbots der UNO-Charta
eine Angriffshandlung in die Wege leiten. Andererseits wurde der Tatbestand des
Kriegsverbrechens dahingehend ausgeweitet, dass die Verwendung von Gift und
Giftwaffen fortan auch in innerstaatlichen bewaffneten Konflikten strafbar ist. 40

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.09.2015
KARIN FRICK

Mit seiner Botschaft vom 29. November 2013 beantragte der Bundesrat dem Parlament
die Genehmigung des Internationalen Übereinkommens zum Schutz aller Personen
vor dem Verschwindenlassen. Das von der Schweiz bereits unterzeichnete UNO-
Übereinkommen hat zum Ziel, das schwerwiegende Verbrechen des
Verschwindenlassens umfassend zu bekämpfen und konsequent zu verfolgen. Unter
«Verschwindenlassen» versteht der Menschenrechtsvertrag jeden Freiheitsentzug, der
durch Vertreter oder mit Billigung eines Staates geschieht und gefolgt ist von der
Weigerung des Staates, den Freiheitsentzug anzuerkennen sowie den Aufenthaltsort
der betroffenen Person bekannt zu geben. In der Botschaft enthalten sind gleichzeitig
auch die zur Umsetzung des Abkommens erforderlichen Änderungen an der Schweizer
Rechtsordnung. Das zentrale Element bildet hier die Aufnahme des
Verschwindenlassens als eigenständiger Tatbestand in das Strafgesetzbuch. Des
Weiteren soll die gesetzliche Grundlage für ein Netzwerk zwischen Bund und Kantonen
geschaffen werden, welches das rasche Auffinden von Personen in einem
Freiheitsentzug ermöglicht.
In der Herbstsession 2015 beriet der Nationalrat als Erstrat über das Geschäft.
Nachdem ein Nichteintretensantrag nur von der SVP-Fraktion unterstützt worden war
und somit keine Mehrheit gefunden hatte, nahm die grosse Kammer keine inhaltlichen
Änderungen am Entwurf des Bundesrates vor. Sie verabschiedete die Vorlage mit 128 zu
45 Stimmen und 3 Enthaltungen aus der SVP-Fraktion zuhanden des Ständerats. Der
Zweitrat brachte in der Wintersession 2015 nur eine redaktionelle Änderung an und
stimmte der Vorlage einstimmig zu. Die redaktionelle Korrektur wurde vom Nationalrat
stillschweigend gutgeheissen und so konnte das Geschäft noch in derselben Session
erledigt werden. In der Schlussabstimmung nahm der Nationalrat den Entwurf mit 128
zu 64 Stimmen aus der SVP-Fraktion an, während ihm der Ständerat mit 38 zu 6
Stimmen zustimmte. Damit ist der Bundesrat nun befugt, das Internationale
Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen zu
ratifizieren. 41

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.2015
KARIN FRICK

Der Bundesrat beschloss Anfang November 2016, das Internationale Übereinkommen
zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen sowie die gesamte
innerstaatliche Umsetzungsgesetzgebung auf den 1. Januar 2017 in Kraft zu setzen.
Nebst einem eigenen Straftatbestand für das Verschwindenlassen wurde zur Umsetzung
des Abkommens ein Netzwerk von Koordinationsstellen beim Bund und bei den
Kantonen geschaffen, um bei einem Verdacht auf Verschwindenlassen den
Aufenthaltsort der betroffenen Person rasch ermitteln zu können. Dabei agiert das
Fedpol als Koordinationsstelle des Bundes und wird auf Ersuchen der Angehörigen der
mutmasslich verschwundenen Person in enge Zusammenarbeit mit den kantonalen
Koordinationsstellen treten. Nach der Verabschiedung der gesetzlichen Grundlagen
durch das Parlament im Vorjahr hiess der Bundesrat Anfang November 2016 auch die
Verordnung gut, die die Funktionsweise des Netzwerks im Detail regelt.
Am 2. Dezember 2016 hinterlegte der Bundesrat schliesslich die Ratifikationsurkunde
bei der UNO. Damit leiste die Schweiz ihren Beitrag, das Verschwindenlassen weltweit
möglichst zu verhindern, verschwundene Personen aufzufinden und die
Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, kommentierte der Bundesrat diesen
Schritt in seiner Medienmitteilung. 42

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 02.12.2016
KARIN FRICK

01.01.89 - 01.01.19 12ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Im August 2016 legte der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft zur Genehmigung
des 2014 von der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) verabschiedeten Protokolls
zum Übereinkommen Nr. 29 über die Zwangs- oder Pflichtarbeit vor. Das Protokoll
bringt das 1930 in Kraft getretene und von der Schweiz ratifizierte Übereinkommen Nr.
29 auf den neusten Stand und fordert Regierungen auf, Massnahmen zur Prävention von
Zwangsarbeit zu ergreifen, die Opfer zu schützen und ihnen Zugang zu Rechtsschutz-
und Rechtsbehelfsmechanismen zu gewähren. Da das Übereinkommen Nr. 29 als IAO-
Kernabkommen gilt und das Protokoll Bestandteil des Abkommens ist, gilt das Protokoll
ebenfalls als Kernabkommen. 
Der Nationalrat beriet in der Wintersession 2016 über die Genehmigung des Protokolls.
Seine APK war zuvor zum Schluss gekommen, dass durch eine Ratifizierung keine
Gesetzesanpassungen nötig würden und hatte der Vorlage danach mit 15 zu 8 Stimmen
bei einer Enthaltung zugestimmt. Bei der Debatte im Rat argumentierte die
Ratsminderheit um Nationalrätin Yvette Estermann (svp, LU), dass das Protokoll unnötig
sei, da die Schweiz schon alle gesetzlichen Bestimmungen, welche im Protokoll
gefordert werden, etabliert habe und eine Ratifizierung durch die Schweiz deshalb
nicht dazu beitrage, Menschen vor Zwangsarbeit zu schützen. Zudem werde die
Definition des Begriffs Zwangsarbeit zu stark ausgeweitet, was z.B. Auswirkungen auf
den Militär- und Zivildienst oder die Beschäftigung von Asylsuchenden haben könne.
Die Kommissionsmehrheit und Bundesrat Johann Schneider-Ammann hielten hingegen
fest, dass die Definition von Zwangsarbeit schon im Abkommen von 1930 festgelegt
worden sei, durch das Protokoll nicht ausgeweitet werde und keine der von der SVP
erwähnten Beispiele wie Militär- oder Zivildienst betreffe. Ausserdem sei die
Ratifizierung des Protokolls ein Akt internationaler Solidarität mit den weltweit immer
noch fast 21 Millionen Opfern von Zwangsarbeit. In der Gesamtabstimmung gesellte sich
einzig FDP-Nationalrat Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH) zu der geschlossen Nein
stimmenden SVP-Fraktion. So wurde der Bundesbeschluss mit 125 zu 67 Stimmen klar
angenommen.
Deutlich weniger Widerstand erfuhr die Vorlage im Ständerat, der dem
Bundesbeschluss in der Frühlingssession 2017 mit 33 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen
zustimmte. Bei den Schlussabstimmungen kam es zu keinen Überraschungen mehr,
womit das Protokoll mit 125 zu 70 Stimmen bei 2 Enthaltungen im Nationalrat und 38 zu
7 Stimmen im Ständerat genehmigt wurde. Als die Referendumsfrist ungenutzt
verstrichen war, ratifizierte der Bundesrat das Protokoll am 28. September 2017. 43

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2017
ELIA HEER

Öffentliche Ordnung

Das Europäische Übereinkommen über Gewalttätigkeiten und Ausschreitungen von
Zuschauern bei Sportanlässen, insbesondere bei Fussballspielen, das für die Schweiz
1990 in Kraft getreten war, ist seit seinem Erlass 1985 nicht mehr überarbeitet worden.
Um den Entwicklungen in der Sportwelt – im Fanverhalten, in der Infrastruktur und in
der Polizeitaktik und -technik im Zusammenhang mit Gewalt an Sportveranstaltungen –
der vergangenen Jahrzehnte Rechnung zu tragen, verabschiedete der Europarat 2016
ein totalrevidiertes Abkommen. Es war neben der Repression neu auch auf die
Prävention ausgerichtet und beinhaltete Ansätze aus der internationalen Best Practice.
So sollte der neue präventive Dienstleistungsansatz sicherstellen, dass sich
Besucherinnen und Besucher von Sportveranstaltungen im und um das Stadion
willkommen, geschätzt und wohlfühlten. Der zu schützende öffentliche Raum
erstreckte sich neu auch auf Public-Viewing-Bereiche und die Reisewege. Ausserdem
sah das neue Abkommen eine Ausreisebeschränkung für Personen vor, die sich bereits
an Gewalttätigkeiten oder Ordnungsstörungen rund um Sportveranstaltungen beteiligt
haben.
Das schweizerische Recht sei in diesem Bereich bereits auf dem neusten Stand und
müsste deshalb bei einer Ratifizierung des totalrevidierten Abkommens nicht angepasst
werden, hielt der Bundesrat im erläuternden Bericht zur entsprechenden
Vernehmlassungsvorlage fest. Dennoch würde die Schweiz mit ihrem Beitritt zum
Übereinkommen «bezeugen, dass sie einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer
international einheitlichen Handhabung von risikobehafteten Sportveranstaltungen
unterstützt». Der Bundesrat eröffnete das Vernehmlassungsverfahren zum neuen
Übereinkommen des Europarats über einen ganzheitlichen Ansatz für Sicherheit,
Schutz und Dienstleistungen bei Fussballspielen und anderen Sportveranstaltungen
Ende Juni 2017.
Das Echo in der Vernehmlassung fiel fast ausschliesslich positiv aus, wie der Anfang
2018 veröffentlichte Ergebnisbericht resümierte. Von den insgesamt 36
Stellungnehmenden lehnte nur die SVP die Genehmigung des Übereinkommens ab. Sie
sah darin keine Neuerungen, keine Vorteile und keinen Nutzen für die Schweiz. Die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.02.2018
KARIN FRICK
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übrigen Bundesratsparteien, alle Kantone sowie der Städteverband, der
Gemeindeverband, der Gewerbeverband, die KKJPD, die KSSD und die SVSP
befürworteten den Beitritt der Schweiz zum neuen Abkommen. 44

Innere Sicherheit

Die Schweiz unterzeichnete am 23. August die Konvention des Europarates über die
Geldwäscherei. Gemäss dem EJPD erfüllt das schweizerische Recht den von diesem
Abkommen in Bezug auf Strafverfolgung und Konfiskation deliktischer Vermögenswerte
verlangten Mindeststandard. Die Konvention ist auch von Bedeutung für die
internationale Zusammenarbeit beim Kampf gegen die Geldwäscherei. 45

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 24.08.1991
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament im weiteren die Ratifizierung eines 1999 mit
Ungarn abgeschlossenen Abkommens über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
bei der Bekämpfung der Kriminalität. Es handelt sich dabei um das erste derartige
Abkommen mit einem nicht an die Schweiz angrenzenden Land. 46

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 23.08.2000
HANS HIRTER

Das Parlament ratifizierte das 1999 mit Ungarn abgeschlossene Abkommen über die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Kriminalität. 47

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 07.06.2001
HANS HIRTER

Im Sommer beantragte der Bundesrat dem Parlament die Genehmigung von zwei
internationalen Übereinkommen zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus
resp. von terroristischen Bombenanschlägen sowie eine Reihe von dazu gehörenden
Gesetzesanpassungen. Die beiden Übereinkommen sind Teil von insgesamt zwölf
Übereinkommen und Zusatzprotokollen zur Terrorbekämpfung, welche die UNO nach
den Terrorattacken in den USA vom 11. September 2001 verabschiedet hat. Die anderen
zehn hatte die Schweiz bereits ratifiziert; sie erforderten keine Anpassung
schweizerischer Gesetze. Die beiden letzten Übereinkommen verlangten hingegen die
Aufnahme eines spezifischen Tatbestandes des Terrorismus in das Strafrecht. Damit
würde es möglich, Terroranschläge strenger zu bestrafen als anders motivierte Taten
mit ähnlicher Schadenswirkung (Sachbeschädigung, Körperverletzung). Definiert wird
Terrorismus in der Botschaft des Bundesrates als Tat, bei welcher es darum geht,
Bevölkerungsgruppen einzuschüchtern oder Staaten und internationale Organisationen
zu nötigen. Explizit mit einer eigenen Strafnorm soll auch die finanzielle Unterstützung
(d.h. vorsätzliches Sammeln oder Zurverfügungstellen von Vermögenswerten) solcher
Aktivitäten bestraft werden. Beide Delikte sollen in der Schweiz von den
Bundesbehörden verfolgt und beurteilt werden. Strafrechtsexperten kritisierten die
Vorlage als überflüssig, da die bestehenden Rechtsgrundlagen für die
Terrorismusbekämpfung ausreichen würden, und bezeichneten sie in Bezug auf die
verwendete Terrorismusdefinition als problematisch.
In der Rechtskommission des Nationalrats fand diese Kritik Berücksichtigung. Sie
beschloss, das Geschäft nicht, wie vom EJPD gewünscht, als dringlich zu behandeln und
es vom Plenum gleichzeitig mit dem Ständerat in der Herbstsession beraten zu lassen,
sondern vorgängig noch Experten anzuhören. Der Ständerat, welcher in der
Herbstsession die Vorlage als Erstrat behandelte, unterstützte zwar eine
Unterzeichnung der Übereinkommen, lehnte aber die Vorgehensweise seiner
vorberatenden Kommission ab. Diese hatte, nicht zuletzt um die Schweiz vor
unberechtigten Vorwürfen zu schützen, ihr Finanzplatz sei an der
Terrorismusfinanzierung beteiligt, zuerst die Übereinkommen ratifizieren wollen, um
erst dann die nötigen gesetzlichen Anpassungen vorzunehmen. Auf Antrag Schiesser
(fdp, GL) wies der Rat die Vorlage an die Kommission zurück mit der Auflage, die
Übereinkommen und die Strafgesetzänderungen gleichzeitig zur Beratung vorzulegen.
Der CVP-Vertreter Schmid (AI) wies zudem darauf hin, dass bei der Schaffung einer
speziellen Terrorismusstrafnorm grundsätzliche Probleme entstehen können. Wenn
man sich an die vom Bundesrat in der Botschaft verwendete Terrorismusdefinition
halte, müssten im Prinzip auch Angehörige von Unabhängigkeitsbewegungen und
Widerstandsorganisationen in Diktaturen zu Terroristen erklärt werden (in den Worten
von Schmid: „Was dem einen sein Freiheitskämpfer, ist dem anderen sein Terrorist“). 48

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.08.2002
HANS HIRTER
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Der Bundesrat beantragte dem Parlament die Ratifizierung des Zweiten
Zusatzprotokolls zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe im
Strafrecht. Dieses 2001 beschlossene Protokoll beabsichtigt primär eine Anpassung des
Übereinkommens an die Entwicklung der Kriminalitätsformen aber auch der
Ermittlungsmethoden (z.B. Einvernahme mittels Videokonferenzen). Eine wesentliche
Neuerung ist die Ausweitung der Rechtshilfe auf Delikte, welche durch
Verwaltungsbehörden geahndet werden können. Das Zusatzprotokoll, das sich
weitgehend auf entsprechende Entwicklungen der Rechtshilfe innerhalb der EU stützt,
bringt für die Schweiz in der Praxis wenig Veränderungen, da diese Regelungen bereits
in die bilateralen Rechtshilfeabkommen mit den Nachbarstaaten aufgenommen worden
sind. Der Nationalrat hiess in der Wintersession das Zusatzprotokoll diskussionslos
gut. 49

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 03.12.2003
HANS HIRTER

Wie der Nationalrat im Vorjahr, genehmigte nun auch der Ständerat das Zweite
Zusatzprotokoll zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe im
Strafrecht diskussionslos. 50

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 19.03.2004
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament die Genehmigung der Unterzeichnung eines
Abkommens zwischen der Schweiz und dem Europäischen Polizeiamt (Europol). Dieses
Abkommen war zwar bereits seit zwei Jahren unterschriftsbereit, die EU hatte die
Ratifizierung aber vom Abschluss der Abkommen mit der Schweiz über die
Zinsbesteuerung und die Betrugsbekämpfung im Rahmen der Bilateralen II abhängig
gemacht. Europol ist eine in den 90er Jahren von der EU geschaffene Institution zur
internationalen Zusammenarbeit in der Verbrechensbekämpfung. Diese hat sich
bisher auf die Sammlung und den Austausch von Daten beschränkt und verfügt über
keine eigene Ermittlungskompetenz. Mit dem Abkommen zwischen der Schweiz und
Europol wird der gegenseitige Datenaustausch über organisiertes Verbrechen und
Terrorismus möglich. Dieser geschieht allerdings nicht über den Direktzugriff auf die
Datenbanken, sondern über so genannte Verbindungsbeamte, welche vor Ort
stationiert sind. Das Abkommen geht damit materiell wesentlich weniger weit als die
zwischen der Schweiz und einzelnen EU-Staaten abgeschlossenen bilateralen
Zusammenarbeitsabkommen; es deckt aber räumlich den ganzen EU-Raum ab. Der
Ständerat hiess die Vorlage einstimmig gut, im Nationalrat gab es in der
Schlussabstimmung eine Gegenstimme (Schwander, svp, SZ). 51

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.10.2005
HANS HIRTER

Nach den Terroranschlägen in den USA vom 11.9.2001 hatte der Bundesrat mit den USA
eine Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Terrorismus und seiner Finanzierung
vereinbart (so genanntes Operative Working Arrangement, OWA). Am 12. Juli des
Berichtsjahres schloss die Schweiz mit den USA ein Abkommen über die polizeiliche
Zusammenarbeit in diesem Bereich ab, und der Bundesrat beantragte dem Parlament
dessen Genehmigung. Dieses ersetzt das OWA und ergänzt den Staatsvertrag über die
gegenseitige Rechtshilfe aus dem Jahre 1973. 52

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 06.09.2006
HANS HIRTER

Das Parlament hiess das im Vorjahr von der Landesregierung mit den USA
abgeschlossene Übereinkommen über eine Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des
Terrorismus und seiner Finanzierung gut. Im Nationalrat, der das Geschäft zuerst
behandelte, hatten die Grünen einen Nichteintretensantrag gestellt. Da die USA bei der
Bekämpfung des Terrorismus die Menschenrechte nicht einhalten und in Gefängnissen
wie Guantanomo die Folter einsetzen würden, dürfe die Schweiz in diesem Bereich
nicht mit diesem Staat zusammenarbeiten. Die Fraktionssprecherin der SP bekundete
für diese Argumente der Grünen grosses Verständnis. Sie beantragte, auf das
Abkommen, gegen das man materiell an sich nichts einzuwenden habe, zwar
einzutreten, die Beratungen aber zu sistieren, bis die USA den Nachweis erbracht
haben, dass sie ihre Politik geändert haben und alle rechtsstaatlichen und
menschenrechtlichen Vorgaben erfüllen. Der grüne Nichteintretensantrag wurde mit
146 zu 26 und der sozialdemokratische Sistierungsantrag mit 111 zu 60 Stimmen
abgelehnt. Der Nationalrat nahm das Übereinkommen anschliessend gegen die Stimmen
der Linken an. Auch im Ständerat, der in der Schlussabstimmung das Übereinkommen
mit 33 zu 3 Stimmen bei 6 Enthaltungen verabschiedete, äusserten Bonhôte (sp, NE)
und Marty (fdp, TI) Kritik an den Ermittlungsmethoden der USA. 53

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 22.06.2007
HANS HIRTER

01.01.89 - 01.01.19 15ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Der Nationalrat überwies diskussionslos eine Motion Glanzmann (cvp, LU) für eine
rasche Unterzeichnung der Cybercrime-Konvention des Europarates. Diese
vereinfacht die internationale Rechtshilfe bei der Ermittlung von Verbrechen, die im
Internet begangen worden sind. Der Ständerat überwies eine Motion Burkhalter (fdp,
NE; Mo. 08.3100) und ein Postulat Frick (cvp, SZ; Po. 08.3101), welche einen Bericht
über die effizientesten Möglichkeiten zur Bekämpfung der Internetkriminalität und
darauf aufbauend eine nationale Strategie dazu fordern. 54

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 20.03.2008
HANS HIRTER

Im Berichtsjahr standen nach wie vor die Bekämpfung bzw. Schaffung von Instrumenten
zur Ermittlung von Internetkriminalität im Vordergrund. Der Ständerat nahm den
Entwurf des Bundesrats zur Umsetzung des Übereinkommens des Europarates über die
Cyberkriminalität einstimmig an. Das internationale Übereinkommen richtet sich gegen
die Computer- und Netzwerkkriminalität. Damit erübrige sich aber laut der Kleinen
Kammer die Motion Darbellay (cvp, VS; Mo. 09.4307), die eine rasche Ratifizierung des
Übereinkommens verlangt hat und vom Nationalrat in der Frühjahrssession
angenommen wurde. 55

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.2009
MARC BÜHLMANN

Da der Armeebericht des VBS die Sicherheitskommission des Ständerates unbefriedigt
liess, forderte dieselbe mittels Postulat vom Bundesrat einen Bericht über die
Möglichkeiten und Strategien der künftigen Mitwirkung der Schweiz an der
europäischen Sicherheitsarchitektur. Da die Schweiz den militärischen Schutz nicht
mehr autonom gewährleisten könne, sei es nötig, die Entwicklung der Neutralitätspolitik
und Beteiligung an der europäischen Sicherheitsproduktion ausserhalb eines NATO-
und EU-Beitritts zu klären. 56

POSTULAT
DATUM: 01.06.2011
NADJA ACKERMANN

Für Aufsehen sorgte dann im Nachfeld der Abstimmung die Botschaft des Bundesrates
betreffend der Genehmigung und Umsetzung des UNO-Feuerwaffenprotokolls. In der
Presse wurde dies als eine Verschärfung des Waffenrechts dargestellt, die somit im
Widerspruch zum frisch gefällten Volksentscheid stünde. Die Ankündigung war jedoch
bei genauerer Betrachtung nicht neu. Das 2001 von der UNO-Generalversammlung
verabschiedete Zusatzprotokoll gegen die unerlaubte Herstellung und Handel von
Feuerwaffen sowie sein ergänzendes UNO-Rückverfolgungsinstrument sollten
eigentlich schon vor der Initiative in Kraft gesetzt werden. Sie fordern nur geringfügige
Anpassungen des Waffengesetzes und des Bundesgesetzes über das militärische
Informationssystem (MIG), da das Schweizer Waffenrecht bereits im Rahmen von
Schengen verschärft worden war. Neu würden unter anderem das Fälschen oder
Abändern von Markierungen auf Feuerwaffen unter Strafe gestellt werden und die
Aufbewahrungsdauer von Daten zur Abgabe und Rücknahme der persönlichen
Armeewaffe von 5 auf 20 Jahre verlängert werden. Der Ständerat hat der Genehmigung
und Umsetzung in der Herbstsession oppositionslos zugestimmt. 57

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.12.2011
NADJA ACKERMANN

Der Bundesrat beantragte die Genehmigung des am 3. Juni 2013 durch die Schweiz
unterzeichneten UNO-Vertrags über den Waffenhandel (Arms Trade Treaty, ATT). Das
Abkommen zielt einerseits auf die Schaffung internationaler Standards für die Regelung
und Kontrolle des internationalen Handels mit konventionellen Waffen und andererseits
auf die Bekämpfung des illegalen Waffenhandels. Zu diesem Zweck sollen die
Vertragsstaaten nationale Kontrollsysteme schaffen und bei der Annahme, dass die
gehandelten Waffen für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder
Kriegsverbrechen verwendet würden, den Waffentransfer unterbinden. Eine Anpassung
der Schweizer Rechtsgrundlage wäre nicht erforderlich. Der Nationalrat stimmte dem
Entwurf in der Sommersession einstimmig bei einer Enthaltung zu, ebenso der
Ständerat in der Herbstsession. In der Schlussabstimmung im Nationalrat standen bei
einer Enthaltung 185 Stimmen dafür und 15 dagegen. Der Ständerat war auch in der
Schlussabstimmung einstimmig dafür, diesmal bei zwei Enthaltungen. 58

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.01.2014
NADJA ACKERMANN
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Mit der Annahme des Postulates seiner SPK im Sommer 2017 beauftragte der Nationalrat
den Bundesrat zu prüfen, ob die Forderung der Tessiner Standesinitiativen nach
systematischer Einholung von Strafregisterauszügen, wenn EU-Bürgerinnen und -Bürger
eine Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz beantragen, durch einen Beitritt zum
europäischen Strafregisterinformationssystem ECRIS mindestens teilweise erfüllt
werden kann. Der Bundesrat hatte sich bereit erklärt, das Postulat entgegenzunehmen.
Darüber hinaus wolle er eine umfassende Prüfung der Vor- und Nachteile einer
Schweizer ECRIS-Beteiligung im Allgemeinen vornehmen und dabei sowohl die Kosten
als auch den Nutzen für die Straf- und Verwaltungsbehörden berücksichtigen. 59

POSTULAT
DATUM: 12.06.2017
KARIN FRICK

Kriminalität

Als Zweitrat ratifizierte auch der Nationalrat das Übereinkommen des Europarates
über die Geldwäscherei und die Einziehung von deliktisch erworbenen
Vermögenswerten. Unter den in diesem Abkommen empfohlenen Massnahmen wird
auch die Überwachung von verdächtigen Bankkonten erwähnt. Der Nationalrat überwies
nun zwei Postulate (Po. 93.3023 und 93.3024), welche den Bundesrat einladen, die
Schaffung von Rechtsgrundlagen für dieses Instrument zu prüfen. 60

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.03.1993
HANS HIRTER

Im April präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zur Reform des
Korruptionsstrafrechts; darin enthalten ist auch der Antrag zur Ratifizierung des
OECD-Übereinkommens zur Korruptionsbekämpfung. Abgesehen davon, dass er auf die
heftig kritisierte Absicht verzichtete, auch die Bestechung im privaten Bereich ins
Strafgesetz aufzunehmen, nahm er gegenüber dem Vernehmlassungsentwurf vom
Vorjahr nur wenige Änderungen vor. Insbesondere behielt er sowohl die Aufwertung der
aktiven Bestechung zu einem mit Zuchthaus zu bestrafenden Verbrechen als auch den
neuen Straftatbestand der aktiven Bestechung von Amtsträgern im Ausland bei. Bei
letzterem präzisierte er, dass damit sowohl Vertreter von Staaten (und von ihnen
kontrollierte Firmen) als auch von internationalen Organisationen gemeint sind.
Zusätzlich soll festgehalten werden, dass nur dann Bestechung vorliegt, wenn eine
pflichtwidrige oder im Ermessen stehende Vorteilsgewährung angestrebt wird. Damit
sind die in einigen Ländern üblichen Schmiergelder, welche Beamte zur
pflichtgemässen Erledigung einer Aufgabe motivieren sollen, als strafbare Handlung
ausgeschlossen. An dem in der Vernehmlassung besonders umstrittenen neuen
Straftatbestand des sogenannten Anfütterns, d.h. der Gewährung von Vorteilen ohne
direkten Bezug zu einer Amtshandlung, welche zur Schaffung eines guten Klimas dient,
hielt die Regierung fest. Diese Vorteilsgewährungen müssen allerdings einen Bezug zur
zukünftigen Amtsführung aufweisen, um nicht auch private Geschenke oder solche, die
nach Abschluss einer Dienstleistung gemacht werden (etwa ein Blumenstrauss für eine
Krankenschwester nach einem Spitalaufenthalt), mit einzubeziehen. Schliesslich sieht
der Entwurf vor, dass in Bagatellfällen von einer Strafverfolgung abgesehen werden
kann. 61

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.04.1999
HANS HIRTER

Der Bundesrat genehmigte ein Abkommen des Europarats zur Bekämpfung der
Korruption. Dieses hat zum Ziel, die entsprechenden Strafrechtsbestimmungen zu
harmonisieren und die internationale Zusammenarbeit zu erleichtern. Das Abkommen
geht weiter als die diesbezügliche OECD-Konvention; dank der im Jahr 2000 in Kraft
gesetzten neuen Korruptionsgesetzgebung entspricht das schweizerische Recht den
Grundsätzen dieses Europaratabkommens weitgehend. Was noch fehlt ist im
Wesentlichen die Strafbarkeit der von ausländischen Amtsträgern begangenen passiven
Bestechung. 62

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.02.2001
HANS HIRTER

Da das Internet keine Landesgrenzen kennt, ist bei der Bekämpfung der
Internetkriminalität eine internationale Zusammenarbeit wichtig. Dieser Ansicht ist
auch die grosse Kammer, die nach dem Ständerat ebenfalls den Entwurf des
Bundesrates zur Umsetzung des Übereinkommens des Europarates über die
Cyberkriminalität mit 117 zu 30 Stimmen genehmigte. Nur die SVP votierte gegen die
Konvention. Zu Diskussionen führte der von der Schweiz anzubringende Vorbehalt, mit
dem bei Pornografie auf dem Schutzalter 16 statt 18 beharrt werden soll. Durch die
Ratifizierung der Konvention wird der Straftatbestand um das Hacking erweitert.
Zugleich wurde so der Motion Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU; Mo. 07.3629) Folge
geleistet, welche bereits 2007 die rasche Unterzeichnung der Konvention gefordert

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 18.03.2011
NADJA ACKERMANN
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hatte. 63

Das Parlament ermächtigte den Bundesrat zur Ratifizierung des Abkommens zwischen
der Schweiz und Eurojust. Der Zweck dieses Abkommens ist die verstärkte
Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der Europäischen Einheit für justizielle
Zusammenarbeit (Eurojust) im Kampf gegen schwere Formen der internationalen
Kriminalität. Detaillierter beschrieben ist dies in Teil I, Kapitel 2 (Europa: EU) .

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2011
NADJA ACKERMANN

Polizei

Der Ständerat hiess die Revision des 1999 zwischen der Schweiz, Österreich und dem
Fürstentum Liechtenstein abgeschlossenen Vertrags über die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit der Sicherheits- und Zollbehörden gut. Die Vorlage sieht zum einen
zusätzliche Instrumente zur Bekämpfung der Schwerkriminalität wie die präventive,
verdeckte Ermittlung und gemeinsame Einsatzformen vor. Zum anderen soll das
Bundesgesetz über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes so ergänzt werden,
dass die Schweiz zusammen mit den Vertragspartnern ein gemeinsames Polizei- und
Zollkooperationszentrum errichten kann. Da die Vertragsänderungen weder das
Verhältnis zwischen Bund und Kantonen tangiert, noch finanzielle Folgen mit sich
bringt, nahm die kleine Kammer die Vorlage einstimmig an. 64

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.06.2013
NADJA ACKERMANN

Ohne grosse Diskussion genehmigte die Bundesversammlung einen Vertrag über die
grenzüberschreitende polizeiliche Zusammenarbeit mit Österreich und Liechtenstein.
Die Revision des seit 2001 in Kraft stehenden trilateralen Polizeivertrags wurde in der
Schlussabstimmung im Nationalrat mit 194 zu 1 Stimme und im Ständerat einstimmig zur
Ratifizierung freigegeben. 65

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.03.2014
NADJA ACKERMANN

Die Schweiz will die polizeiliche Zusammenarbeit mit Kosovo verstärken. Das 2013
unterzeichnete, aber noch nicht ratifizierte Abkommen reihte sich in die Bestrebungen
der Schweiz ein, Verbrechen aus Südosteuropa besser zu bekämpfen. Das bilaterale
Polizeiabkommen beinhaltete den Informationsaustausch über verdächtige Personen,
die gemeinsame Gefahrenanalyse und die Bildung gemischter Ermittlungsgruppen. Der
Ständerat unterstützte dieses Bestreben und stimmte dem Abkommen mit 39 Stimmen
einstimmig zu – wohl nicht zuletzt auch deshalb, weil keine zusätzlichen personellen
und finanziellen Ressourcen notwendig sind. 66

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.12.2014
NADJA ACKERMANN

Wie der Ständerat im Vorjahr stimmte auch der Nationalrat in der Frühjahrssession
2015 einem Abkommen mit Kosovo zur Bekämpfung der Kriminalität zu. Nur einzelne
Vertreter der SVP sowie die gesamte Grüne Fraktion waren der Meinung, dass kein
solches Abkommen geschlossen werden solle, solange die Schweiz kein neues
Sozialversicherungsabkommen mit Kosovo habe. In der Schlussabstimmung wurde das
Abkommen im Nationalrat mit grosser Mehrheit und im Ständerat einstimmig
gutgeheissen. 67

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2015
KARIN FRICK
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